Übungsblatt (Kosten in ZP/ZV)		
Übungsblatt VI
Kosten der II. Instanz (Berufung)


Aufgabe 1
[bookmark: _GoBack]K verklagt B auf Zahlung von 3.000 EUR. Das Gericht weist die Klage durch Urteil vollständig ab. Gegen dieses Urteil legt K Berufung ein. Mit Eingang der Berufungsbegründung beantragt K, unter Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 3.000 EUR zu zahlen.
a) Darf das Gericht die Zustellung der Berufungsschrift davon abhängig machen, dass die Gebühr für die Berufungsinstanz gezahlt wird?
b) Fertigen Sie die Kostenrechnung nach Eingang der Berufungsbegründung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.
Das Gericht verhandelt über die Berufung des Klägers mündlich. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage verkündet das Gericht nachfolgendes Urteil:
1) Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil der Vorinstanz geändert. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 3.000 EUR zu zahlen.
2) Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.

c) Fertigen Sie die Schlusskostenrechnung der Berufungsinstanz. Gehen Sie davon aus, dass der mit Aufgabenteil b) erforderte Betrag nicht gezahlt worden ist.
Aufgabe 2
K verklagt B auf Zahlung von 1.000 EUR. Das erstinstanzliche Gericht weist die Klage durch Urteil vollumfänglich ab.
K legt gegen das Urteil Berufung ein. Kurz darauf nimmt der Kläger seine Berufung vollumfänglich zurück.
Das Gericht erlässt einen Beschluss nach § 516 III ZPO mit welchem es dem Kläger und Berufungskläger die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auferlegt.
a) Fertigen Sie die Schlusskostenrechnung der Berufungsinstanz unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.
Aufgabe 3
K verklagt B auf Zahlung von 6.000 EUR. Das erstinstanzliche Gericht erkennt dem Kläger durch Urteil 5.500 EUR zu und weist die darüberhinausgehende Klage ab.
Der Beklagte legt gegen das Urteil Berufung ein und beantragt, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Der Kläger schließt sich der Berufung des Beklagten an und beantragt, ihm die restlichen 500 EUR zuzuerkennen.
a) Fertigen Sie die Kostenrechnung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.
Nach Eingang der Berufungsbegründung des Beklagten erlässt das Berufungsgericht einen Hinweisbeschluss nach § 522 ZPO mit welchem es darauf aufmerksam macht, dass es beabsichtigt, die Berufung des Beklagten zurückzuweisen, da sie offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat.
Daraufhin nimmt der Beklagte seine Berufung zurück. Mit Rücknahme der Berufung hat auch die Anschlussberufung des Klägers ihre Wirkung verloren, § 524 I IV ZPO. Das Gericht erlässt einen Beschluss nach § 516 III ZPO mit welchem es dem Beklagten und Berufungskläger die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auferlegt.
b) Fertigen Sie Schlusskostenrechnung der Berufungsinstanz. Gehen Sie davon aus, dass der mit Aufgabenteil a) erforderte Kostenbetrag vom jeweiligen Kostenschuldner gezahlt worden ist.
Aufgabe 4
K verklagt B auf Zahlung von 12.500 EUR. Das erstinstanzliche Gericht gibt der Klage durch Urteil vollständig statt. Der Beklagte legt gegen dieses Urteil Berufung ein und beantragt nach Eingang der Berufungsbegründung, die Klage vollumfänglich abzuweisen.
a) Fertigen Sie die Kostenrechnung nach Eingang der Berufungsbegründung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.
Auf Antrag des Klägers soll in der mündlichen Verhandlung der Zeuge Z vernommen werden. Der Kläger zahlt hierzu einen Auslagenvorschuss von 300 EUR ein. Da der Zeuge der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, soll weiterhin auf Antrag des Klägers ein Dolmetscher zum Termin geladen werden. Der Kläger zahlt hierzu einen Auslagenvorschuss von 500 EUR ein.
In der mündlichen Verhandlung wird der Zeuge Z vernommen. Nach Schluss der Beweisaufnahme weist das Berufungsgericht die Berufung des Beklagten durch Urteil als unbegründet zurück. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beklagten auferlegt.
Der Dolmetscher wird antragsgemäß in Höhe von 438 EUR vergütet. Der Zeuge verzichtet auf eine Entschädigung.
b) Fertigen Sie Schlusskostenrechnung der Berufungsinstanz. Gehen Sie davon aus, dass der mit Aufgabenteil a) erforderte Kostenbetrag vom jeweiligen Kostenschuldner gezahlt worden ist.

Aufgabe 5
K verklagt B auf Zahlung von 28.200 EUR. Das erstinstanzliche Gericht gibt der Klage in Höhe von 19.000 EUR durch Urteil statt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Der Kläger legt gegen das Urteil Berufung ein und beantragt nach Eingang der Berufungsbegründung, ihm weitere 5.000 EUR zuzuerkennen. Der Beklagte legt ebenfalls gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung ein und beantragt, die Klage vollumfänglich abzuweisen.
a) Fertigen Sie die Kostenrechnung nach Eingang der Berufungsbegründung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.
Der Kläger nimmt sodann seine Klage vollumfänglich zurück. Der Beklagte stimmt der Klagerücknahme zu. Kostenanträge werden nicht gestellt.
b) Fertigen Sie Schlusskostenrechnung der Berufungsinstanz. Gehen Sie davon aus, dass der mit Aufgabenteil a) erforderte Kostenbetrag vom jeweiligen Kostenschuldner gezahlt worden ist.

Aufgabe 6
K verklagt B auf Zahlung von 120.000 EUR. Das erstinstanzliche Gericht weist die Klage durch Urteil vollumfänglich ab. Der Kläger legt gegen dieses Urteil Berufung ein und beantragt, unter Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils zu erkennen, dass der Beklagte verurteilt wird, an den Kläger 120.000 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
a) Fertigen Sie die Kostenrechnung nach Eingang der Berufungsbegründung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.
Im Berufungsverfahren soll auf Antrag des Klägers ein Sachverständigengutachten erstellt werden. Der Kläger zahlt hierzu einen Vorschuss von 2.000 EUR ein. Nach Fertigstellung des Gutachtens wird der Gutachter nach dem JVEG in Höhe von 3.500 EUR vergütet.
In der mündlichen Verhandlung schließen die Parteien nach Erörterung der Sach- und Rechtslage nachfolgenden Vergleich:
1) Der Beklagte verpflichtet sich, an den Kläger 150.000 EUR zu zahlen
2) Die Kosten des Verfahrens einschließlich des Vergleichs werden gegeneinander aufgehoben. Hiervon ausgenommen sind die Kosten der Beweisaufnahme, welche der Kläger trägt.
Das Gericht stellt sodann durch Beschluss fest, dass der Streitwert des Berufungsverfahrens 120.000 EUR beträgt. Der Vergleichswert übersteigt den Streitwert um 30.000 EUR.
b) Fertigen Sie Schlusskostenrechnung der Berufungsinstanz. Gehen Sie davon aus, dass der mit Aufgabenteil a) erforderte Kostenbetrag vom jeweiligen Kostenschuldner gezahlt worden ist.


